
ECOSANA Geschäftsbedingungen
Lieferung und Abnahme
Lieferungen werden so zügig wie möglich 

ausgeführt. Angaben von Lieferfristen blei-

ben jedoch unverbindlich, solange sie nicht 

schriftlich vereinbart und ausdrücklich als 

verbindlich bezeichnet wurden. Mit Meldung 

der Versandbereitschaft gilt die Lieferfrist 

als eingehalten, wenn die Versendung ohne 

Verschulden des Lieferers unmöglich ist. 

Angemessene Teillieferungen sowie zumut-

bare Abweichungen von den Bestellmengen 

sind zulässig. Der Lieferer wählt Verpackung, 

Versandweg und Versandart nach eigenem 

Ermessen. Die Gefahr geht auch bei fracht-

freier Lieferung mit dem Verlassen des Lie-

ferwerkes auf den Käufer über, sofern dieser 

nicht Verbraucher im Sinn von §13 BGB ist. 

Bei vom Käufer zu vertretenden Verzögerun-

gen der Absendung geht die Gefahr bereits 

mit der Mitteilung der Versandbereitschaft 

über. Im Falle höherer Gewalt und sonstiger 

unvorhersehbarer, außergewöhnlicher und 

unverschuldeter Umstände, auch wenn sie 

bei Vorlieferanten eintreten, verlängert sich 

die Lieferfrist in angemessenem Umfang.

Eigentumsvorbehalt
Die Lieferungen bleiben Eigentum des Liefe-

rers bis zur Erfüllung sämtlicher dem Lieferer 

gegen den Käufer zustehenden Ansprüche, 

auch wenn der Kaufpreis für besonders be-

zeichnete Forderungen bezahlt ist. Bei Ver-

arbeitung, Vermischung oder Verbindung 

durch den Käufer wird der Lieferer im Ver-

hältnis des Rechnungswertes der gelieferten 

Ware Miteigentümer der neu entstandenen 

Sache mit der Folge, dass der Miteigentum-

santeil des Lieferers als Vorbehaltsware im 

Sinne dieser Bedingungen gilt. Die Weiterver-

äußerung der Vorbehaltsware ist dem Käufer 

nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr unter 

der Bedingung gestattet, dass er mit seinen 

Kunden ebenfalls einen Eigentumsvorbehalt 

vereinbart. Der Käufer tritt hiermit schon jetzt 

bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche des 

Lieferers die ihm aus der Weiterveräußerung 

entstehenden Forderungen und sonstigen 

Ansprüche gegen seine Kunden an den Lie-

ferer ab. Zu anderen Verfügungen über die 

Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändun-

gen und Sicherheitsübereignungen, ist der 

Käufer nicht berechtigt. Übersteigt der Wert 

der für den Lieferer bestehenden Sicherhei-

ten dessen Gesamtforderungen um mehr als 

20%, so ist der Lieferer auf Verlangen des 

Käufers insoweit zur Freigabe von Sicher-

heiten nach Wahl des Lieferers verpflichtet. 

Pfändungen oder Beschlagnahme der Vorbe-

haltsware von dritter Stelle sind dem Lieferer 

unverzüglich anzuzeigen. Daraus entstehen-

de Interventionskosten gehen in jedem Fall 

zu Lasten des Käufers, soweit sie nicht von 

Dritten getragen werden.

Haftung
In allen Fällen, in denen der Lieferer aufgrund 

vertraglicher oder gesetzlicher Anspruchs-

grundlagen –  also auch aus unerlaubter 

Hand lung – zum Schadensersatz verpflichtet 

ist, haftet er nur, soweit ihm, seinen gesetz-

lichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen 

Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last 

gelegt werden kann. Diese Beschränkung 

der Haftung gilt nicht für Schäden aus der 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder 

der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen 

Pflichtverletzung des Lieferers oder einer 

vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverlet-

zung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfül-

lungsgehilfen des Lieferers beruhen.

Gewährleistung
Mängelrügen sind unverzüglich, spätestens 

10 Tage nach Erhalt der Lieferung, gegen-

über dem Lieferer schriftlich geltend zu ma-

chen. Bei versteckten Mängeln verlängert 

sich diese Frist auf eine Woche nach Fest-

stellung. Gewährleistungsansprüche  verjäh-

ren in einem  Jahr ab Lieferung, soweit nicht 

gesetzlich  zwingend eine längere Gewähr-

leistungspflicht gilt. Der Lieferer hat keine 

Gewähr zu leisten, wenn und soweit sich 

der Käufer seinem Abnehmer gegenüber auf 

Verjährung der Gewährleistungsansprüche 

berufen  kann. Bei begründeter Mängelrüge 

ist der Lieferer nach seiner Wahl zur Nach-

besserung oder zur kostenlosen Ersatzliefe-

rung verpflichtet. Kommt er diesen Verpflich-

tungen nicht innerhalb angemessener Frist 

nach, ist der Käufer nach fruchtlosem Ver-

streichen einer angemessenen Nachfrist be-

rechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder vom 

Vertrag zurückzutreten. Ersetzte Teile sind 

auf Verlangen an den Lieferer unfrei zurück-

zusenden. Aus hygienischen Gründen kann 

eine Reparatur nur an ungetragenen oder 

gewaschenen Waren vorgenommen werden.

Datenschutz
Wir verarbeiten und nutzen Ihre Daten zur 

Abwicklung und Durchführung des Vertrages, 

zur weiteren Pflege der Kundenbeziehung 

und um Ihnen Informationen über unsere 

aktu ellen Angebote und Preise zuzusenden.

Erfüllungsort und Gerichtsstand
Die Parteien vereinbaren als Erfüllungsort für 

alle Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis 

Bamberg. Gerichtsstand ist Bamberg, auch 

für Urkunden, Wechsel- und Scheckprozesse. 

Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter 

Ausschluss des einheitlichen UN-Kaufrech-

tes (CISG).

Preise und Versand
Die Preise sind in Euro festgesetzt. Sie gelten, 

sofern nichts anderes vereinbart ist, ab Werk, 

ausschließlich Fracht, Zoll, Einfuhrabgaben 

und Verpackung zzgl. gesetzlicher Mehrwert-

steuer. Innerhalb Deutschlands werden pro 

Sendung Versandkosten wie folgt berechnet: 

Bei einem Nettowarenwert bis 25,– Euro: 

5,90 Euro, bis 150,– Euro: 3,70 Euro, bei 

einem Warenwert über 150,– Euro ist die 

Sendung frachtfrei. Bei einer Erhöhung der 

Versandgebühren behalten wir uns eine An-

passung vor. Teillieferungen erfolgen porto-

frei. Für Nachnahmesendungen erheben wir 

eine Gebühr von 5,– Euro. Für vom Kunden 

be auftragte Expresslieferungen wird ein Auf - 

preis berechnet. Bei Stückbestellungen AD 

und AG (Serienfertigung) berechnen wir 

einen  Mindestmengenzuschlag von 25%.

Zahlung
Innerhalb Deutschlands ist der Kaufpreis für 

Lieferungen oder sonstige Leistungen mit 

3% Skonto innerhalb von sieben Tagen, mit 

2% Skonto innerhalb von 15 Tagen sowie 

ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen nach 

Rechnungs datum zahlbar, bei vereinbartem 

Bankeinzug werden 4% Skonto gewährt. Bei 

einer Lieferung per Nachnahme wird kein 

Skonto vergütet. Eine Skontogewährung 

hat den Ausgleich aller früher fälligen, un-

strittigen Rechnungen zur Voraussetzung.  

Schecks und rediskontfähige Wechsel – so-

weit nicht abgelehnt – werden nur erfüllungs-

halber angenommen, die damit verbundenen 

Kosten gehen zu Lasten des Käufers. Ziel-

überschreitungen haben die sofortige Fällig-

keit aller Forderungen des Lieferers zur Folge. 

Eine Aufrechnung oder wie eine Aufrechnung 

wirkende Zurückbehaltung von Zahlungen 

seitens des Käufers ist nur wegen von dem 

Lieferer anerkannter, nicht bestrittener oder 

rechtskräftig festgestellter Rechtsansprüche 

des Käufers statthaft. Gleiches gilt für die 

nicht wie eine Aufrechnung wirkende Aus-

übung eines Zurückbehaltungsrechts durch 

den Käufer.

Umtausch / Rücksendungen
Ein Umtausch mangelfreier Ware erfolgt 

ausschließlich aus Kulanz im Einzelfall und 

nur bei unbenutzter Ware in der Original-

Verpackung. Nicht mehr aktuelle Ware bzw. 

Verpackungen sind vom Umtausch ausge-

schlossen. Der Lieferer behält sich das Recht 

vor, Rücksendungen abzulehnen und für Re-

touren, die nicht den Rückgabebedingungen 

entsprechen, eine Bearbeitungs gebühr von 

30% des Netto auftragswertes zu erheben. 

Die Kosten der Rücksendung gehen zu Las-

ten des Käufers. Maß- und Sonderausführun-

gen, sowie Stückbestellungen bei AD und AG 

(Serienfertigung) sind von Umtausch und 

Rückgabe ausgeschlossen.


